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Zebrastreifen Wilhelm-Sollmann-Straße 
hier: Antrag der CDU-Fraktion aus der Sitzung der Bezirksvertretung Nippes vom 21.06.2012, 
TOP 8.1.6 

"Die Bezirksvertretung bittet die Verwaltung zu prüfen, ob ein zusätzlicher Zebrastreifen an der neu 
errichteten Verkehrsinsel auf der Wilhelm-Sollmann-Straße, in Höhe der Haltestelle Herforder Straße, 
installiert werden kann oder ob mit anderen Möglichkeiten die Sicherheit für den querenden Schüler-
verkehr erhöht werden kann." 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Fußgängerüberwege nach § 26 Straßenverkehrs-Ordnung dürfen entsprechend der Richtlinien für die 
Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) nicht in der Nähe von Lichtzei-
chenanlagen angelegt werden. Die genannte Querungshilfe ist nur etwa 80-90 Meter von der Licht-
zeichenanlage Wilhelm-Sollmann-Straße/Herforder Straße entfernt und darf daher nicht mit einem 
Fußgängerüberweg ausgestattet werden. Um die Verkehrssituation dennoch zu verbessern und die 
Verkehrsteilnehmer auf die Schüler der benachbarten Grundschule hinzuweisen, wurde in beiden 
Fahrtrichtungen das Verkehrszeichen 136 Straßenverkehrs-Ordnung ("Kinder") montiert. 
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